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Jahresbericht 2025 
Pakt für Pflege – „Pflege vor Ort“ 2025  
Projekt: Gemeinde Fehrbellin 

 
 

1. Einführung: Informationen zur Zielsetzung der Richtlinie „Pflege vor Ort“  

Die kommunale Richtlinie „Pflege vor Ort“ als erste Säule des Paktes für Pflege hat zum Ziel, 
Menschen mit Pflege- und Hilfebedarf und ihre pflegenden Angehörigen wohnortnah zu 
unterstützen. Die individuellen Leistungen der Pflegeversicherung sollen mit sozialräumlichen 
Projekten und Maßnahmen ergänzt werden. Die Kommunen erhalten die Möglichkeit, durch 
die Fördermittel des Landes vor Ort bedarfsgerechte Angebote für Menschen mit Pflege- und 
Hilfsbedarf und deren Angehörige zu schaffen. Mit „Pflege vor Ort“ soll der Baustein für den 
Aufbau von alters- und pflegefreundlichen Sozialräumen gelegt werden, die sich durch die 
Zuständigkeit der Gemeinden und Ämter für die Antragstellung an den Bedingungen und 
Bedarfen vor Ort orientieren und diese zusammen mit den ortsansässigen Akteuren 
entwickeln. 

 

2. Ausgangssituation:  

In der Gemeinde Fehrbellin gibt es eine Vielzahl von Menschen mit Pflegebedarf, diese werden 
größtenteils in ihrer Häuslichkeit und durch Familien, Freunde etc. gepflegt. Der Anteil der 
Menschen über 80 Jahre wird zukünftig in der Gemeinde Fehrbellin zunehmen. Es ist mit einer 
Zunahme der dann zu pflegenden Personen zu rechnen. Der Sozialbericht (2021) des 
Landkreises Ostprignitz/Ruppin zeigt, dass eine überdurchschnittliche Zunahme in der 
Gemeinde zu erwarten ist.  

In der Gemeinde Fehrbellin sind ambulante Pflegedienste unterwegs. Für Seniorinnen und 
Senioren gibt es mit verschiedenen Institutionen und Vereinen unterschiedliche 
Teilhabeangebote für zu Pflegende als auch für die pflegenden Angehörigen. Die Teilnahme 
von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen hängt derzeit von deren persönlichen 
Netzwerken ab. Perspektivisch ist hier ein Schwerpunkt zu legen um die Teilhabe dieser 
Personengruppe zu realisieren. 

 

3. Rahmenbedingungen der Maßnahme 

Der Gemeinde Fehrbellin stehen nach der Förderrichtlinie „Pflege vor Ort“ vom 17.03.2021 
(zuletzt geändert am 23.12.2022) entsprechend der Anlage zur Richtlinie 2025 eine 
Fördersumme in Höhe von 34.700,00 € zur Verfügung, die durch 20 % Eigenmittel der 
Kommune ergänzt werden müssen. Die Förderrichtlinie hat eine Laufzeit bis 30.06.2025.  

Der Gemeinde Fehrbellin stehen nach der neuen Förderrichtlinie „Pflege vor Ort“ 
veröffentlicht am 23.07.2025 entsprechend der Anlage zur Richtlinie 2025 eine Fördersumme 
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in Höhe von 37.200,00 € zur Verfügung, die durch 20 % Eigenmittel der Kommune ergänzt 
werden müssen. Die neue Förderrichtlinie hat eine Laufzeit bis 30.06.2027.  

Rückblickend kann berichtet werden, dass für die Gemeinde Fehrbellin im Jahr 2025 auf 
Antrag Mittel in Höhe von 6.020,00 € vom LASV bewilligt wurden. Diese bestehen aus 
insgesamt 4.816,00 € Landesförderung, die durch Eigenmittel der Kommune in Höhe von 
1.204,00 € ergänzt werden mussten. Tatsächlich entstandene Kosten: 3.227,53 €. 

Die Fördermittel wurden im Berichtszeitraum 2025 wie folgt genutzt: 

 Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenwochen  
 Ausstattung (Vodafone Gigacube - mobiles Internet)  
 Ausstattung der Gemeindehäuser 
 Öffentlichkeitsarbeit (Fleyer, Taschen, Kugelschreiber usw.) 

Die Träger im Kooperationsverbund sind bereits in der Gemeinde im Bereich Seniorenarbeit 
aktiv und bieten in ihren Begegnungsstätten und Treffs bereits Angebote für Seniorinnen und 
Senioren an. 

 

4. Begründung der Maßnahme 

Die Fördermittel der Richtlinie wurden dafür genutzt, um Veranstaltungen im 
Gemeindegebiet zu den Seniorenwochen durchzuführen. Es fand auch ein Informations-
Workshop statt. In diesem Informations-Workshop mit dem Seniorenbeirat und dem Verein 
ESTAruppin e.V. hat sich für die Gemeinde Fehrbellin herauskristallisiert, dass Bedarf besteht, 
regelmäßig Veranstaltungen für die Menschen mit Pflegebedarf zu organisieren.  

„Pflege vor Ort“ wird in der Gemeinde Fehrbellin dafür genutzt, um mit Teilhabeangeboten, 
der Einsamkeit von Menschen mit Pflegebedarf entgegenzuwirken. An der 
Schwerpunktsetzung haben der Seniorenbeirat und der Verein ESTAruppin e.V. mitgewirkt.  

 

5. Maßnahmenbeschreibung 

Die Gemeinde Fehrbellin setzt die Förderrichtlinie mit folgenden Maßnahmen um:  

 Informationsveranstaltungen für pflegebedürftige Menschen zu den Leistungen der 
Pflegeversicherung:  

Im Jahr 2025 wurden über 50 Veranstaltungen in den Orts-und Gemeindeteilen angeboten. 
Die Veranstaltungen wurden gemeinsam mit dem Seniorenbeirat entwickelt. Die 
Informationsveranstaltungen wurden in den Ortsteilen durch Aushänge und 
Postwurfsendungen angekündigt.  

 Bewegungsgruppe Sturzprävention:  
o Das wöchentliche Angebot wird vom TSV Wustrau e.V. in der Turnhalle der 

Grundschule Wustrau durchgeführt. Der Verein hat Erfahrungen und bietet 
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schon Angebote in den Bereich an. Das bisherige Angebot wird durch die Pflege 
vor Ort-Maßnahme erweitert.  

 

6. Maßnahmenbewertung 

An den Informationsveranstaltungen haben bisher 205 Personen teilgenommen. Aus den 
Rückmeldungen der Teilnehmenden konnten folgende weitere Bedarfe erkannt werden:  

 Informationen und Fördermöglichkeiten zur Wohnraumanpassung   
 Unterstützung und Begleitung bei Fahrten zu den Ärzten  
 Informationen zur Vorsorgevollmacht/Patientenverfügung 
 Informationen zur Einführung der elektronischen Patientenakte 

Um auch die pflegenden Angehörigen zu erreichen, wurden auch Veranstaltungen vom 
Nachmittag auf den frühen Abend verlegt. Seitdem nehmen auch pflegende Angehörige, die 
berufstätig sind, daran teil.  

Das Angebot konzentriert sich bislang auf 7 Gemeinde- und Ortsteile der Gemeinde, zukünftig 
wird überlegt, wie auch die Menschen mit Pflegebedarf in den anderen, oft kleineren 
Ortsteilen, erreicht werden können.  

 

7. Ausblick  

In der Gemeindeverwaltung ist der Aufgabenbereich im Fachgebiet 1 - Innere Verwaltung, 
Jugend und Freizeit um die Zuständigkeit für Maßnahmen aus der Förderung „Pflege vor Ort“ 
- Senioren – erweitert worden.  Perspektivisch sollte die Stelleninhaber/in die Entwicklung der 
pflegerischen Versorgung und der Angebote für Menschen mit Pflegebedarf in der Gemeinde 
Fehrbellin verfolgen.  

Zur Sicherung der Zusammenarbeit treffen sich die Akteure alle zwei Monate zur 
Koordinierungsrunde in der Gemeindeverwaltung. Hier werden die aktuellen Entwicklungen 
reflektiert und weitere Projektumsetzungen festgelegt. 

 

Veröffentlichung 

Der Bericht wird der Gemeindevertretung bekannt gegeben und auf der Homepage der 
Gemeinde Fehrbellin veröffentlicht. 

 

 


